
 

Verordnung 

zur Beschränkung des Verbringens bestimmten Geflügels 

(Geflügelverbringungsbeschränkungsverordnung – GeflVerbBeschränkV)  

 

 

Vom 22. Dezember 2014 

 

 

Auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 12 in Verbindung mit § 38 Absatz 2 und 4 des Tier-

gesundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), diese in Verbindung mit § 1 Ab-

satz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und 

dem Organisationserlass vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310), verordnet das Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft: 

 

§ 1 

Untersuchung 

 

(1) Enten oder Gänse dürfen aus einem Bestand nur verbracht werden, soweit die Enten oder 

Gänse innerhalb eines Zeitraumes von sieben Tagen vor dem Verbringen auf hochpathogenes 

aviäres Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7, das für multiple basische Aminosäuren 

im Spaltbereich des Hämagglutininmoleküls kodiert, durch Virusnachweis, Antigennachweis 

oder Genomnachweis (virologische Untersuchung) mit negativem Ergebnis untersucht wor-

den sind. 

 

(2) Je vorgesehene Sendung sind 60 Tiere zu untersuchen. Sollen weniger als 60 Enten oder 

Gänse verbracht werden, sind die zu verbringenden Tiere zu untersuchen. Die virologische 

Untersuchung ist an Hand von Proben durchzuführen, die bei den Tieren mittels eines kombi-

nierten Rachen- und Kloakentupfers entnommen sind.   

 

 

 

§ 2 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a des Tiergesundheitsge-

setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Absatz 1 ein Tier verbringt.  

 

 

 



 

§ 3 

Anwendungszeitpunkt 

 

§ 1 Absatz 1 ist nicht auf das Verbringen von Enten und Gänsen anzuwenden, die vor dem 

28. Dezember 2014 verbracht werden. 

 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. 

März 2015 außer Kraft.  

 

 

 

 

Bonn, den 22. Dezember 2014 

 

Der Bundesminister für Ernährung 

und Landwirtschaft 

Christian Schmidt 
 


